
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 24. Oktober 2023  

 
 Nr. 2023/1750  

 

Anpassungen aufgrund der Änderung der Strafprozessordnung vom 17. Juni 2022; 
Teilrevision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und 
zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) 
Inkraftsetzung 
  

1. Erwägungen 

Der Kantonsrat hat am 17. Mai 2023 die Teilrevision des Einführungsgesetzes zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) be-
schlossen (KRB Nr. RG 0035/2023). Die Referendumsfrist ist am 1. September 2023 unbenutzt ab-
gelaufen. Der Bundesrat hat die Änderung der Strafprozessordnung vom 17. Juni 2022 auf den 
1. Januar 2024 in Kraft gesetzt. Entsprechend ist deshalb die Teilrevision des Einführungsgeset-
zes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessord-
nung (EG StPO) ebenfalls auf den 1. Januar 2024 in Kraft zu setzen. 

2. Beschluss  

Gestützt auf Ziffer IV. des Kantonsratsbeschlusses Nr. RG 0035/2023 vom 17. Mai 2023 wird be-
schlossen: 

Die Teilrevision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur 
Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) vom 17. Mai 2023 (KRB Nr. RG 
0035/2023) tritt auf den 1. Januar 2024 in Kraft. 
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